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den Sie unter dem Link: https://www.recklinghausen.de/oeffentliche-zustellungen 

  

 

 

64. Jahrgang                              08.10.2025                                          Nr. 44 

 
1. Benachrichtigung über die öffentliche Bekanntmachung von öffentlichen 

Zustellungen  
Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen vom 08.10.2025 über öffentliche 

Zustellungen gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW hingewiesen.  

Diese öffentlichen Bekanntmachungen sind ausschließlich unter dem Link: 

https://www.recklinghausen.de/oeffentliche-zustellungen abrufbar und nur online 

verfügbar bis zum 22.10.2025. 

 

2. Bekanntmachung 
des Ergebnisses der Wahl der Vertretung der Stadt Recklinghausen am 

14.09.2025 

 

3. Bekanntmachung 
des Ergebnisses der Integrationsratswahl der Stadt Recklinghausen am 

14.09.2025 

 

4. Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 der Seniorenzentrum Grullbad 

gGmbH 
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5. Bekanntmachung 
Dritte Satzung vom 07.10.2025 zur Änderung der Satzung für den Fachbereich 

Kinder, Jugend und Familie der Stadt Recklinghausen – Jugendamt – vom 

03.11.2005 

 

6. Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Marl Ost in Marl 
Hinweis der diesjährigen Gewässerschauen 

 

7. Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Dattelner Mühlenbach 
Termine der diesjährigen Gewässerschauen 

 

 

















 

Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 
31. Dezember 2024 der Seniorenzentrum Grullbad gGmbH 
 
Als Vertreter der Alleingesellschafterin Stadt Recklinghausen hat der 
Gesellschaftervertreter am 14. Juli 2025 beschlossen, den Jahresabschluss zum 
31.12.2024 der Seniorenzentrum Grullbad gGmbH mit einem Bilanzvolumen von 
€ 9.357.850,96 sowie einem Jahresüberschuss von € 566.089,80 festzustellen. Das 
Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes hat zu keinen Einwendungen geführt. Der 
Prüfer hat einen nicht modifizierten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 27. Oktober 2025 
bis einschließlich 07. November 2025 während der Geschäftszeiten in den 
Geschäftsräumen der Seniorenzentrum Grullbad gGmbH, Zimmer 56, Hochstr. 52, 
45661 Recklinghausen, öffentlich aus. 



 

Dritte Satzung vom 07.10.2025 zur Änderung der Satzung für den Fachbereich Kinder, 

Jugend und Familie der Stadt Recklinghausen – Jugendamt – vom 03.11.2005 

 

Aufgrund der §§ 69 ff. Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 03.04.2025 (BGBl. I Nr. 107), des § 3 Abs. 2 des Ersten Gesetzes 

zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – AG KJHG – vom 12.12.1990 (GV. 

NRW. S. 664), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.06.2025 (GV.NRW. S. 

572, ber. S. 699) und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO 

NRW –, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der 

Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 06.10.2025 beschlossen: 

 

 

      § 1 

Die Satzung für den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Recklinghausen – 

Jugendamt – vom 03.11.2005 (bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Recklinghausen Nr. 

34 vom 01. Dezember 2005), zuletzt geändert durch Satzung vom 02.12.2014 (bekannt 

gemacht im Amtsblatt der Stadt Recklinghausen Nr. 59 vom 08.12.2014), wird wie folgt 

geändert: 

 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 S. 3 werden die Wörter „ein/e persönliche/r Stellvertreter/in“ durch die 

Wörter „eine persönliche Stellvertretung“ ersetzt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Ausschuss für Kinder, Jugend und 

Familie an:  

 

a) die Hauptverwaltungsbeamtin/der Hauptverwaltungsbeamte oder eine von 

ihr/ihm bestellte Vertretung;  

b) die Leitung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie oder deren 

Vertretung;  

c) eine Richterin/ein Richter des Familiengerichts oder eine Jugendrichterin/ein 

Jugendrichter, die/der von der zuständigen Präsidentin/dem zuständigen 

Präsidenten des Landgerichts Bochum bestellt wird;  

d) eine Vertretung der Arbeitsverwaltung, die von der Geschäftsführung der 

Agentur für Arbeit Recklinghausen bestellt wird;  

e) eine Vertretung der Schulen, die vom Schulamt für den Kreis Recklinghausen 

bestellt wird;  

f) eine Vertretung der Polizei, die von dem Polizeipräsidenten/der  

Polizeipräsidentin Recklinghausen bestellt wird;  



g) je eine Vertretung der Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche sowie 

der jüdischen Kultusgemeinde, sie werden von der zuständigen Stelle der 

Religionsgemeinschaften bestellt;  

h) eine Vertretung des Integrationsrates oder Integrationsausschusses;  

i) eine Vertretung des Jugendamtselternbeirates; 

j) eine Vertretung örtlicher Jugendringe; 

k) eine Vertretung örtlicher Jugendselbstvertretungen; 

l) bis zu zehn weitere sachkundige Personen nach § 5 Abs. 3 AG-KJHG, die  

vom Rat nach den Bestimmungen des AG-KJHG und der GO gewählt werden.  

 

Für die Mitglieder c) bis l) ist je eine persönliche Stellvertretung zu bestellen bzw. 

zu wählen.“ 

 

2. In § 5 Absatz 2 Nr. 4. werden die Wörter „des Leiters“ durch die Wörter „der Leitung“ 

ersetzt.  

 

 

3. In § 6 S. 3 werden die Wörter „seinen/ihren Stellvertreter/in“ durch die Wörter 

„dessen/deren Stellvertretung“ ersetzt. 

 

 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „der/dem Leiter/in der Verwaltung“ durch die Wörter 

„der Leitung“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „der/die Leiter/in der Verwaltung“ durch die Wörter 

„die Leitung“ ersetzt. 

 

 

      § 2 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 



Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird 
darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO 
NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Recklinghausen vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Recklinghausen, 07.10.2025 

 
T e s c h e 
Bürgermeister 

 



Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Marl Ost in Marl 

Geschäftsführung 

Börster Weg 20 

45657 Recklinghausen 

Tel.: 02361/1035-17 

Fax: 02361/1035-25 

Email: M.Soddemann@aud.nrw 

 

Hinweis der diesjährigen Gewässerschauen: 

Der Wasser- und Bodenverband führt seine diesjährigen Gewässerschauen am  

- Montag, den 27.10.2025 um 9.00 Uhr, Treffpunkt  

Treffpunkt: Gaststätte - Haus Breuing, Marler Str. 29, in 45659 

Recklinghausen. 

- Dienstag, den 28.10.2025 um 9.00 Uhr, Treffpunkt am Treffpunkt: 

griechischen Restaurant Bacchos, Halterner Str. 75, in 45770 Marl-

Sinsen. 

- Donnerstag, den 30.10.2025 um 9.00 Uhr, Treffpunkt am Hotel 

Treffpunkt: Mutter Wehner, Haardstr. 196, in 45739 Oer-

Erkenschwick. 

durch. 

 

Interessenten können an der Bachschau teilnehmen. 

Nähere Einzelheiten können bei der Geschäftsführung erfragt werden. 

 

Der Verbandsvorsteher     Für die Richtigkeit 

 

 

 

Ovelhey      Soddemann 

       Geschäftsführer 
 



Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Dattelner Mühlenbach  

Geschäftsführung 

Börster Weg 20 

45657 Recklinghausen 

Tel.: 02361/1035-17 

Fax: 02361/1035-25 

Email: M.Soddemann@aud.nrw 

Termine der diesjährigen Gewässerschauen: 

Der Wasser- und Bodenverband führt seine diesjährigen Gewässerschauen am  

- Montag, den 10.11.2025 um 9.00 Uhr, geänderter Treffpunkt  

 Treffpunkt: Landgasthof Klaukenhof, Natroper Weg 40,45711 Datteln  

- Dienstag, den 11.11.2025 um 9.00 Uhr,  

 Treffpunkt: Gaststätte - Yachthafen, Münsterstr. 212, 45731 Waltrop 

- Mittwoch, den 12.11.2025 um 9.00 Uhr,  

Treffpunkt geändert: Gaststätte-Restaurant Rapen, Ewaldstraße 154, 45739 Oer-

Erkenschwick, 

 

durch. 

 

Interessenten können an der Bachschau teilnehmen. 

Nähere Einzelheiten können bei der Geschäftsführung erfragt werden. 

 

Der Verbandsvorsteher     Für die Richtigkeit 

 

 

 

Schulte-Althoff     Soddemann 

       Geschäftsführer 


